
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mitglied im:  

Tanzsportverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Deutschen Tanzsportverband e.V. 
Sportbund Rheinland e.V. 

Stand: 26.01.08 Bankverbindung:  
Volksbank Lahnstein   
Konto  204 070 300 
BLZ 570 928 00 

 

TANZSPORTCLUB 
 

LAHNSTEIN e.V. 

TSC Rhein-Lahn-Royal Lahnstein e.V.  

Postfach 14 17   

56104 Lahnstein 

Internet: www.TSC-Royal-Lahnstein.de 

A U F N A H M E A N T R A G 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Tanzsportclub Rhein-Lahn-Royal Lahnstein e.V. 

ab: (Monat/Jahr)       

Name:    Vorname:   

Straße, Hausnr.        

PLZ:    Wohnort:   

Beruf:    Geb. Datum:   

Tel. priv.:    Tel. sonst.:   

E-Mail:        

  � Ich möchte den TSC-Newsletter per E-Mail bekommen. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Danach kann der Austritt nur schriftlich gegenüber dem 
Vorstand zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres unter Einhaltung einer sechswöchigen Frist erklärt werden. 

Die Kündigungsfrist tritt erst nach Ablauf von 2 Monaten der Mitgliedschaft in Kraft. 

Ich möchte an den Übungsstunden folgender Gruppen teilnehmen (bitte ankreuzen): 

� Turniergruppe  � Breitensportgruppe 

   � fördernde Mitgliedschaft 

Beitrag von                €/monatlich 

 

 

  

Ort, Datum  Unterschrift 
bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Mitgliedsbeiträge (monatlich, im Voraus fällig): gültig ab 18.03.2005 

Turniergruppe über 18 Jahre  
Jugendliche (16 - 18 Jahre) sowie 
Schüler/Wehrpflichtige/Zivil./Arbeitslose/Studenten 
Schüler zwischen 12  und 16 Jahre 
Kinder bis 12 Jahre 

20,00 € 
12,00 € 

 
10,00 € 
6,00 € 

Breitensportgruppe über 18 Jahre 
Schüler/Wehrpflichtige/Zivi./Arbeitslose/Studenten 

13,50 € 
12,00 €  

Fördernde Mitglieder Mindestbeitrag 3,00 € 

 

Für jedes neue, ordentliche Mitglied, welches zum Beitrittsdatum das 18. Lebensjahr vollendet hat, wird eine 
Aufnahmegebühr in Höhe eines Monatsbeitrages der Breitensportgruppe (über 18 Jahre) erhoben. 

Um die Verwaltungsarbeit des Vereins zu erleichtern, ist der Beitrag im Lastschriftverfahren zu entrichten. 

Die unterschriebene Einzugsermächtigung ist beigefügt. 

 

  


